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lFünstcr St. Gallcr-Brief.)

^ ^ Bei uns hat mail sich auf diesem Gebiete so sehr

in unkirchliche Anschauliugeu hineingelebt, daß die hieher

bezüglichen Grundsätze des katholischen Kirchcnrechtes nicht

nur blose Theorie bleiben, sondern selbst bei den Freunden
der Kirche und in der Nolksanschauung so viel als verges-

sen sind. Es ist möglich, daß es sogar manchen befremdest

wenn man bei uns und heut zu Tage diese Grundsätze in
der Meinung zur Sprache bringt, daß sie pro lüo vt »une
practische Bedeutung haben sollen. Mau könnte das sogar

unzeitgemäß finden, da es unterdessen noch genug andere

Rechte und Freiheiten für die Kirche zu erkämpfen und zu
vertheidigen gebe, die von viel höherer Bedeutung seien.

Allein genauer betrachtet, handelt es sich auch hier nur
in anderer Form um die alte Frage, die auf allen Beruh-,

rungspunktcn des kirchlichen und weltlichen Gebietes ob-

schwebt, um die Frage nämlich, ob die Kirche als aner-

kannte Gesellschaft sich in ihrem Kreise autonom bkwegcn

dürfe, ob sie Person sein und die Rechte einer Person ha-
ben solle oder nicht. Die Vermögensfrage hat darum für
die Kirche nicht blos eiüc naheliegende practische, sondern

auch eine tiefgehende grundsätzliche Wichtigkeit. Beim Kir-
chenvcrmögen kommen wie bei jedem andern Gute die zwei

Fragen in Betracht: Wer ist Eigenthümer, und wer ist

Verwalter desselben, von welchen Fragen für heute die erste

kurz dargelegt werden soll.

a. Der Eigenthümer des Kirchen gut es.

Die Kirche als moralische Person ist die Eigenthümcrin
des Kirchcngutcs. Die Kirche als einheitlicher Organismus
hat in der christlichen Gesellschaft den Character und die

Geltung einer rechtlichen Person erlangt, und darin liegt
schon selbstverständlich das Recht ans Eigenthum. Das
Eigenthum selber hat die Kirche durch rechtmäßigen Erwerb

an sich gebracht. Der allgemeine .stwcck des kirchlichen

Eigenthums ist der, den materiellen Erfordernissen der kirch-

liehen Existenz und Wirksamkeit zu genügen. Dieser letzte

Zweck alles Kirchengutes gliedert sich nun nach Zeiten und

Umständen in einzelne untergeordnete Zweckbczichungcn,

denen das Kirchcnvermögcn zunächst zugewendet wird. Da-
her kommt, daß man auch von einem Vermögen einzelner

Kirchen, von Mischungen zu speciellen kirchlichen Zwecken

redete Es mögen nun die einen sagen, die Einzclkirchc,
das specielle kirchliche Institut, sei Eigenthümer seines Vcr
mögens, während die andern der Gesammtkirchc das Eigen-
thumsrccht znsebreibcn, so ändert das nichts au der Evidenz
der Grundsätze, welche bei uns in Betracht kommen. Denn
ungeachtet dieser formellen Differenz der Canonistcn sprickl
sich das katholische Recht unzweideutig dahin aus: 1. Daß
das Kirchengut zunächst dem bestimmten Zwecke, dem es
gewidmet ist, zugewendet werden muß; 2. daß aber, wenn
dieser erste Zweck aufhört oder unmöglich wird, das Eigen-

thum nicht aufhört, Kirchengnt zu sein, sondern der Ge-

sammtkirchc, resp, den nächststehendcn Gliedern des kirchli
chen Organismus anheimfällt. Das fordert schon die Stück

ficht gegen den Willen der Donatoren, die bei Abgang ei

ncr ausdrücklichen Willenserklärung für den Fall des Auf-
Hörens des nächsten Zweckes einen diesem möglichst vcr-
wandten, also jedenfalls einen kirchlichen gewollt haben.
Ferner geht das nothwendig, wie bereits angedeutet worden,
hervor aus der Organisation der Kirche. Die Parochial-
kirchen, die Klöster u. s. w. stehen nicht selbstständig für
sich allein da, sie sind nur Glieder eines großen Ganzen,
sie haben keine selbstständige Aufgabe, sondern müssen nur
die Aufgabe der gesammten Kirche in einer bestimmten Bc-
Ziehung lösen, sie sind darum in ihrer Existenz, Bestimmung
und Wirksamkeit, und folglich auch in den hiezn nothwen-
digcn Mitteln nur Glieder der Kirche, und wenn sie selber

aufhören, so ist ihr Gut kein herrenloses, sondern Kirchen-

gut, welches von der obersten Eigenthümer»! jetzt zu einem

andern nächstcntsprcchcnden Zweck verwendet werden muß.
So sind alle Anstalten, welche von der Kirche gegründet
und geleitet werden, kirchliche, und ihr Vermögen ist kirch-

lichcs Eigenthum. In diesem Sinne faßt das Tridentinum
ssvss. 22. Eap. ö u. n.) nicht blos das Vermögen cigent-

lichcr Kirchen oder Bcneficicn aus, sondern auch die Güter
und Rechte kirchlicher Wohlthätigkcitsanstaltcn, von Leih-
anstalten zu Gunsten der Armen (mcmtes plot-uis), und
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jeder kirchlichen Anstalt überhaupt sguorumonugue piorum
Iveorum) als Eigenthum und Rechte der Kirche. —

Diese Sätze sind nichts weiter als natürliche Folgerun-

gen aus dem ersten Satze, daß die katholische Kirche eine

moralische Person ist mit den Rechten einer solchen. Diese

Folgerungen haben die römischen Rechtsgclehrtcn mitten in
der Verfolgungszcit gezogen. Der Jrrlchrer Paul von

> Samesale wurde als Bischof von Antivchia abgesetzt, behielt

aber gleichwohl eigenmächtig die bischöfliche Wohnung und

die bischöflichen Güter. Im Jahre 273 nun, kurze Zeit

vor einem neuen Verfolgnngsedicte, entschied der heidnische

Kaiser Valerian, derjenige sei Bischof, welchen die italieni-
scheu Bischöfe, vorzugsweise der Bischof von Rom dazu er-

nennen würden, d. h. der im kirchlichen Verbände stehe,

und Paul wurde gezwungen, an den rechtmäßigen Bischof

die Kirchengüter herauszugeben. Es ist überflüssig, nach-

zuweisen, wie in den folgenden Jahrhunderten das Eigen-

thumsrecht der Kirche anerkannt worden ist. Erst die Re-

formation und Revolution brachten, wie alle gewaltsamen

Uebergänge von einer alten in eine neue Zeit, schwere Ver-

süudigungen gegen das gute Recht, hier gegen das Eigen-
thumsrecht der Kirche mit sich. Man ist es anderwärts
bereits müde geworden, Theorien aufzusuchen, um die

Sünden der Vergangenheit zu rechtfertigen, und hat die

Hand geboten, wenigstens Gegenwart und Zukunft den

Forderungen der Gerechtigkeit gemäß einzurichten, und Grund-

sätze, wie der, „daß Klostergut Staatsgut sei", werden nur
noch in Sardinien und einigen Schweizcrtantonen und etwa

periodisch in Spanien gehandhabt.

Wenn man nun die Verletzungen des kirchlichen Eigen-
thumsrechtes in St. Gallen in's Auge faßt, so ist es nicht

möglich, sie aus einer in sich consequcnteu Rechtsanschauung

zu begreifen, sie haben nur das Gemeinsame, daß sie ins-
gcsammt das Kirchcnrccht verletzen. Es gilt das zunächst

von der Verwendung des Vermögens der aufgehobenen
Klöster. Es hat sich dabei herausgestellt, daß die Gesetz-

gcbcr selber nicht recht wußten, wem eigentlich das Kloster-

gut gehöre, nachdem die Rechte der Kirche ncgirt waren.

Denn hätte irgend ein Rechtssubject rechtlich das Klostergut

ansprechen können, so hätte es diesem nach dem ersten Grund-

satze über Mein und Dein ohne Rückhalt zuerkannt werden

müssen, wären nun die Ansprüche vom Staate, oder von

der katholischen Corporation, oder von wem immer erhoben

worden. Statt dessen begegnet man aber ganz widerspre-

chenden Bestimmungen. In Bezug auf das Stift St. Gal-
len verordnet das Gesetz vom 8. Mai 1805 eine für alle

Zukunft gültige Trennung des souveränen und klösterlichen

Gutes, das erste soll dem Staatsvermögeu einverleibt, das

letztere nach Deckung der Passiven zu Kirchen-, Schul- und

Armcnzwecken der Katholiken verwendet werden. Ebenso

wurde das Vermögen des Fraucuklostcrs Wyborada in

St. Georgen und des adelichen .Damenstiftes Schönis,
letzteres nach Abzug von Gulden 33,000 R. Wäh. für den

Kanton, der katholischen Corporation des Kantons
St. Galleu als Eigenthum zugewiesen. Aber schon ein

paar Jahre hernach hat der große Rath einen andern Ei-
gcnthümer des Klostergutes entdeckt, und bei Anlaß der

Aufhebung des Klosters Pfäfer s unter dem 20. Febr.
1838 den Grundsatz ausgesprochen: „Der Neberschuß des

Vermögens säcularisirtcr Klostercorporationcn, welcher nach

Auslösung der auf denselben haftenden Verpflichtungen und

Lasten übrig bleibt, wird als Eigenthum des Staa-
tes erklärt und es soll dasselbe zu allgemeinen, frommen
und milden Zwecken verwendet werden." — Dieser Grund-
satz steht heute noch in unserem Gcsetzbuche.

Ein solches Schwanken in Eigcnthumsfragen wäre eine

Unmöglichkeit ill einem geordneten Staate, wenn mail sich

auf dein Boden des Kirchenrechtcs bewegen würde. Aber
die währe und einzige Eigenthümerin des Klostergutes ist

eben ignorirt worden. In Folge dessen hatte man in dem"

Klostervermögcn gleichsam ein herrenloses Gut vor sich, bei

dessen Verthciluug Schwankungen leicht erklärlich sind, nach

dem die allein gültigen Rechtsansprüche unbeachtet gcblic-
den waren.

Es sind also die Klöster von zwei Seiten beerbt worden,
von dem paritätischen Staate und der katholischen
Corporation. Dem Staate gegenüber kann das Klo-

stergut in Folge der rechtlich der Kirche zuerkannten Stel-

lung und der rechtmäßigen Erwerbung des Vermögens von

Seite der Klöster nur den Character von Privateigcnth m

haben und für den Fall, daß eine Klostercorporation auf-

hört zu cxistireu, hat der Staat nicht mehr Rechte auf de-

reu Güter, als auf die Hinterlassenschaft eines Privaten.

Ohne sich für oder gegen diese Rcchtsgrundsätzc bestimmt

auszusprechen, hat der Staat nun vorerst sich das Dispo-

sitwusrecht angemaßt, und sich nicht veranlaßt gefunden,
die Eigenthümerin des Klostergutes, die Kirche, um ihr
Einverständnis; zu befragen, und hat dann am Ende sich

selber als Eigenthümer erklärt. Er hat damit einer Theo-

rie, welche der Protestant Richter und mit ihm die inei-

sten Rechtslehrer sK. R. H 288) eine durch und durch
verwerfliche nennt, den Stempel von Recht und Ge-

rechtigkeit aufgedrückt, und ihn bis heute gelassen. Aber

wenn auch der Staat die Gesetze über Mein und Dein bc-

achten muß,- wenn die katholische Kirche in St. Gallen zu

Recht bestehen soll, so ist dieses Verfahren in Betreff des

Klostergutes ein zur Stunde noch uugesöhutcs Nurecht.

Der größte Theil des eingezogenen Klostergutes ist nuu
aber nicht Staatsgut geblieben. Der Große Rath ließ sich

im Gesetze vom 8. Mai 1805 von ocr Erwägung leiten,
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„daß nach Grundsätzen von Gerechtigkeit und Frömmmig-
keit einzuschreiten, und daß es der Billigkeit und dem im

Kanton herrschenden brüderlichen Sinne angemessen sei,

hiebei die kirchlichen und moralischen Bedürfnisse des katho-

tischen Theiles zu berücksichtigen," So sind denn die Ka-

tholiken des Kantons St. Gallen unter dem Namen der

„katholischen Corporation" zu einem bedeutenden Vermögen

gelangt, und auch die kirchlichen Bedürfnisse sind von der

katholischen Corporation aus wieder bedacht worden. Es

sind daraus das Bisthum, die Hauptkirchc und das Prie-

sterseminar fundirt, die Einkünfte mancher Pfründen zu ei-

ucr 'bestimmten Congrua aufgebessert worden, und der

allgemeine Fond war bei dringenden Bedürfnissen einzelner

Gemeinden oft eine willkommene Hilfsquelle. Wir gehen

nicht darauf ein, nachzuweisen, wie stiefmütterlich man der

Kirche in den angeführten Beziehungen, namentlich in der

Dotation des Bisthnms, ihren Antheil an ihrem eigenen

Erbe zugemessen hat. Wir bemerken nur, daß auch das,

was die Kirche erhalten hat, allem Anschein nach eher als

Eigenthum der katholischen Corporation des Kautons St.
Gallen, denn als Eigenthum der Kirche betrachtet wird.

Die Entwicklung der Verhältnisse hat in vorzüglichem Maße

zu einer solchen Auffassung beigetragen. Der Staat hat

von dem als Staatsgut behandelten Klostcrvermvgen einen

Theil der katholischen Corporation zugewiesen. Diese be-

trachtet dieses Geschenk des Staates als ihr Eigenthum.

Sie hat sich damit ihren innern Haushalt in Kirche und

Schule eingerichtet. Nun würden es aber viele Katholiken

St. Gallens mit Befremden aufnehmen, wenn man den

kanonischen Begriff von Kirchenvermögen aus ihr so gehciße-

nes Kirchcngut anwenden wollte und ihnen sagen würde,

daß die katholische Corporation St. Gallens zu ihren Schul-

fondcu, zu der Kantonsschulc u. s. w. in einem ganz an-

deren Verhältnisse stehe, als zü den Fondcu des Bisthurns,

Pricstcrseminars n. s f., daß nicht die katholische Corpo-

ration, sondern die Kirche Eigenthümern! des letzter» sei.

Und dieses Befremden würde sich in jeder Gemeinde wieder-

holen, wenn man ihnen den nämlichen Unterschied machen

würde zwischen kirchlichen Gütern und ihren Genosscn-Gü-

tern. Man ist so ziemlich allgemein der Meinung, daß

Kirchcnfondc in keiner andern Weise ausgeschieden feien,

als Schul-, 'Armen- und Genossen-Güter. 'Bei letzteren

kann eine Gemeinde nach Maßgabe des Bedürfnisses und

mit Erhaltung gesetzlicher Bestimmungen allfällige Verän-

dcrungen vornehmen, ohne Jemanden Unrecht zu thun,
weil sie selber das Nechtssubjeet für die verschiedenen Fonde

ist. Es steht nichts entgegen, auch das' Kirchenvcrmogen

in einer protestantischen Gemeinde unter diesem Gesichts-

punkte aufzufassen und zu behandeln; anders ist es aber

mit dem Vermögen einer katholischen Kirche, weil, wie

eben gezeigt worden, die Kirche als Organismus in höch-

stcr Instanz Eigenthümern! der Güter der untergeordneten

Einzelkirchcn ist, und darum ohne ihre Einwilligung keine

Veränderungen ihres Vcrmögensbestandes rechtlich möglich

sind. Darum ist Nach katholischem Recht bei jeder Abän-

dcrung in Bezug auf Rechte und Güter einer Kirche die

Genehmigung des Bischofs unbedingt nothwendig. Es ließe

sich nun durch zahlreiche Facten größeren und geringeren

Belanges nachweisen, daß viele Verwaltungsbehörden ande-

rer Ansicht sind, indem sind mitunter kirchliche Spenden

und Bruderschaftsfonde ohne weiteres säcularisireu, Opfer-

gänge abstellen, am Pfrundcinkommeu selber nicht unwich-

tige Veränderungen von sich aus, ohne kirchliche Mitwir-
kung, blos mit Genehmigung des weltlichen Administrations-

rathes vornehmen zu können glauben. Selbst Beneficien

sind schon gegen den Willen der kirchlichen Obern unter-
drückt worden. Die Ursache dieser Vcrirrnngeu ist die näm-

liehe, wie bei allen übrigen Eingriffen in kirchliche Rechte,

die nämlich, daß man die Kirche als moralische Person mit
den Rechten einer solchen entweder nicht erkennt, oder nicht
anerkennt. Ersteres mag in Folge unserer josesiilischeu Ver
gangcnheit unverschuldet bei einem Theile der kathol. Bür
ger der Fall sein; letzteres, die bewußte Negation der

Kirche als solchen, ist bereits von einigen, radicale» Füh-

rern unzweideutig ausgesprochen worden.

Wochen-Chromk. - Zur Mrt.-gssragc. (Mit
geth. aus dem Aargau.) Die Fcicrtags-Bewegnng nimmt
im katholischen Aargau eilten ruhigen, sichern Verlauf.
Gemeinde um Gemeinde beschließen, die Festtage Mariä
Verkündigung und des hl. Josef mit kirchlicher Genchmi-

gung wie bis anhin feiern zu wollen.

Niemand hat bisher gewagt, den Kirchgemciuden das

Recht abzusprechen, sich bittwcise an die kirchlichen Obern

zu wenden; denn so wenig einem Bürger oder einer poli-
tischen Gemeinde verwehrt werden kann, in bürgerlichen

Anliegen an die weltlichen Behörden zu petitioniren, eben

sowenig können Katholiken und Kirchgcmcinden gehindert

werden, iu geistlichen Sachen an die geistlichen Obern zu

gelangen. — Desto mehr bemüht man sich aber, die mora

lische Grundlage der Fcicrtags-Bewegnng zu verdächtigcü,

und sie namentlich als einen Act der Unehrcrbi ctig
keit und des Ungehorsams gegen die kirchliche
Auctorität darzustellen. Das ist in der That neu, daß

gewisse Zcitlingsrcdactorcn den Katholiken Gehorsam gegen

Papst und Bischof predigten. Sie, die Apostel der Eman

cipation von den „Fesseln der römischen Curie", herrsche»

den Katholiken zu Uowa loeuw v«t, Rom hat gesprochen,

Rom hat die Verlc iing der Feiertage angeordnet; eansa

Lnita ost — die Katholiken haben zu schweigen, es ist
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Auflehnung gegen die kirchliche Auctorität, wenn sie für
Beibehaltung der verlegten Feiertage Schritte thun." — Ge-

mach ihr Herrn! ihr könntet senst in euerm hl. Eifer zu
weit gehen.

Es handelt sich hier nicht um einen unfehlbaren und

unabänderlichen Spruch in Sachen des Glaubens und der

Sitten; es handelt sich um eine einfache Dispense, durch

welche die Katholiken auf 10 Jahre der Pflicht enthoben

werden, die zwei genannten Feiertage zu halten. Eine Di-
spense aber wird nur aus dringenden und gerechten llrsa-
chcn ertheilt. Und so hat auch das bischöfliche Ordinariat
beim päpstlichen Stuhl um die Feiertagsdispensc nachge-

sucht, weil ihm durch die Regierungen die Ursachen als

dringende und gerechte vorgestellt wurden, und es unterliegt
keinem Zweifel, daß namentlich auch das Verlangen der

katholischen Bevölkerung als eine solche dringende Ursache

betont wurde. Die Feiertagsdispensc wurde also in der

Voraussetzung ertheilt, daß die Verminderung der Feiertage

nicht blos in dem Willen der Staatsbehörde, sondern auch

und vorzüglich in dem Wunsche des katholischen Landesthciles
liege. — Wenn nun eben diese Voraussetzung nicht aus

Wahrheit, sondern auf einem unrichtigen Vorgeben von
Seite der weltlichen Behörde beruht, ist es dann Ungchor-
sam gegen die kirchliche Anetorität, wenn das katholische

Volk den Hvchwst. Bischof und den hl. Vater über diese

irrthümliche Voraussetzung enttäuscht, wenn es erklärt:

Die Haltung der kirchlichen Feiertage ist uns keine Last,

sondern eine Lust; eine Verminderung derselben haben wir
niemals verlangt; wir sind vielmehr entschlossen, mit kirch-

licher Genehmigung vvn der Dispense keinen Gebrauch ma-

chen zu wollen. Weit entfernt, daß der hl. Vater und der

Hvchwst. Bischof hierin einen Act des Ungehorsams erbli-

ckcn, wird ihr Herz durch die großartige Manifestation ka-

tholischer Gesinnung hoch erfreut und erquickt werden.

Man sucht die Feiertagsbewegung auch als eine lei-
den schaftliche Agitation zu verdächtigen. Währ ist

es: die Katholiken Aargaus fühlen sich verletzt. Wer aber

nur einigen Sinn für religiöse Freiheit hat, wird diese

Verletzung vollkommen berechtigt finden. — Eine Negierung
kann allerdings der Ansicht sein, eine Verminderung der

Feiertage sei den materiellen Jnterrcssen des Landes förder-

lich. Die Achtung vor den religiösen Jnterressen fordert
aber, daß die Landesbehörde eine solche Verminderung nicht

anstrebe, ohne vorher die Stimmung des Volkes zu erfor-

scheu. Dies ist nicht geschehen. Weder die Geistlichkeit noch

das Volk wurde angefragt. Noch mehr! Indem die katho-

tischen Gemeinden so zu sagen einmüthig den Beschluß fast-

ten, die Patrociuien nicht auf den Sonntag zu verlegen,

sondern wie bisher am treffenden Tage zu feiern, war es

außer Zweifel gesetzt, daß eine Verminderung der Feiertage

gegen den Willen der katholischen Bevölkerung sei. Es

ließ sich daher billig erwarten und wurde auch ganz zuvcr-
sichtlich erwartet, die Regierung werde von der Anwendung
der Dispense abstehen. Ist nicht geschehe». Ohne Rück-

sieht auf die rührenden Vorstellungen des Hvchwst. Bischofs,
und gegen den klar erkannten Willen des Volkes, wider

alles Erwarten wurde die Dispensaete von der Regierung
den Pfarrämtern zugestellt, mit der Aufforderung, die Ver-

legung der Feiertage zu bcvorworten.

Ist es sich nach solchen Vorgängen zu verwundern,
daß sich die Katholiken tief verletzt fühlen? Nein, das ka-

tholische Volk müßte kein katholisches Volk mehr sein, wenn
es bei einer solchen Kränkung seiner religiösen Jnterressen

gefühllos bleiben könnte.

^ Unterwalden. (Mitgetheilt.) Unter dem Titel
„Sylvania" ist soeben ein historisch-romantisches Fest-
spiel erschienen, in welchem die Helden Uuterwaldcns auf-
treten, um das mit dem Untergang bedrohte Vaterland zu
retten. Die Gefahren des Landes erblickt der Dichter in
der Nachäfsung fremder Sitten, Geldgicrde, Klciderpracht
und Genußsucht w. z auf die Fürbitte des sel. Bruder Klaus
und der übrigen Uutcrwalduer Helden verspricht Sylvania
dem Lande Rettung. Der Verfasser (anonym) führt eine

blühende Sprache, die Darstellung zeugt von einer schöpfen-
scheu Phantasie, das Ganze beruht durchaus auf sittlichen,
vaterländischen Gefühlen; die Ausstattung ist ebenso reich

als geschmackvoll, lind bietet ein würdiges Fcstgeschcnk.

>-> ^ Freiburg. (Brief.) Ueber das zeitgemäße
Predigen hat die Kirchenzcitung unlängst einen Aufsatz

gebracht, der mich sehr angesprochen hat und dem ich mir
erlaube, noch einige Worte beizufügen. Wir leben aller-

dings in einer Zeit, wo mail nicht schläfrig das Jahr hin-
durch nur allgemeine Predigten halten darf. Dieß wäre

der Irrthum eines Belagerten, der denken würde, sich nach

einem festgesetzten Plane zu wehren, sei dann der Augriffs-
Plan der Feinde wie er will. Wie der Plan der Verthci-

digung nothwendig mit Rücksicht auf den Augriffsplan ge-

macht werden soll, so soll auch die Predigt, diese Schutz-

wehr des Glaubens und der Sitten, mit Rückficht auf die

jeweiligeil Angriffe wider den Glauben und die Sitten ge-

macht werden. Jetzt, wo der Glauben und die Sitten mit

Schriften, Reden, Thaten bekämpft werden, wie nützlich

wäre es, wenn das Volk eben beim Gottesdienste die Wi-
Verlegung dieser Angriffe, die Festsetzung der angegriffenen

Grundsätze wahruchmeu würde Einige Geistliche scheinen

zwar zu glauben, es sei Pflicht, sich jedesmal, ohne

Ausnahme, an das gelesene Evangelium vom Tage zu Hal-

ten. Ich meine im Gegentheil, Christus habe gesagt: lch-
ret sie Alles halten. Alles ist einmal nicht in dem je-

(Siehe Beiblatt Nr. 10.)
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welligen Tags-Evangelium enthalten, und so lang ein Pre-

digcr im Wahren bleibt nnd nützlich zu sein sucht, so hau-

delt er in seiner Pflicht. Die Zcitgcmäßheit der Predigten

ist etwas so natürliches, wie der zeitgemäße Nothruf

„Feuer!" im Fall eines Brandes. Solche auf örtliche und

zeitgemäße Verhältnisse sich betreffende Predigten haben bei

gehöriger Auswahl größeren Nutzen, schon weil solche Prc-

digten die Aufmerksamkeit der Zuhörer mehr fesselu. Wäh-

reud dem Lauf der Woche hat mau z. B. Worte gegen

diesen oder'jenen Artikel" des Klaubens gehört und gelesen,

ein audcrsmal hat man diese oder jene trügerische Grund-

sätzc rühmen gehört w. ; wenn nun der Prediger am Sonn-

tage diese Angriffe nnd Irrthümer gründlich wiedcrlcgt, so

weckt seine Rede in jedem Falle mehr als eine allgemeine

Moral- oder Audachtspredigt. — Dabei soll aber der Prc-

digcr höchst behutsam sein und (das ist besonders zcitgc-

mäß) keine Uebertreibung oder Unrichtigkeit cinschlcichen

lassen, die, bald aufgedeckt, die Frucht der ganzen Predigt

zerstören würde; es muß alles nöthigen Falls bewiesen

werden können, es darf ans der Kanzel nichts anf's Rathe

wohl, nichts aus Andächtelei gesagt werden; nur wahr

und klar. Zur Klarheit gehört gewiß für die Meisten zu

Stadt wie zu Land die Meidung der zu hohen rhetorischen

Felder, wo der Prediger wie der Adler vor lauter Sonnen-

schein nicht mehr sieht, wie er wieder hinunter will, wäh-
rend das Volk seinem Flug ohnehin nicht folgen mag. Da
ist nichts als Blumen, Figuren, rhetorische Wendungen,

die das Wahre und Nützliche decken, wie im Herbst das

Laub die Bu'chelnuß.

>- " Solothuni, Se. Hochw. Bischof Carl legt auf

Ansuchen der h. Regierung Samstag den 8. (sofern die

Witterung es gestattet) den Grundstein des Irrenhauses

zu Rosegg; ein feierlicher Gottesdienst in der Domkirchc

eröffnet die Festlichkeit.

- Luzern. (Brief.) Ueber zwei Punkte hört man

hier zu Land oft fragen, warum das-? Erstens. Wa-

rum beschäftigt sich unsere hohe Regierung so gern mit der

Verwaltung der Stifte und Klöster nnd der einträglichen

Pfründen? Wenn Alle nach Gesetz und Verfassung gleich

gehalten werden sollen, warum werden die geistlichen Cor-

porationcn allein bcvogtet? Das Stift Münster z. B. hat

sich seit Anno '/2l) selbst erhalten und sich nnd sein Vcr-

mögen gerettet; warum soll das itzt nicht nicht mehr mög-

lich sein ohne Staats-Vogt? '— Zweitens. Warum will
der Staat so gerne alle Collatnrcu an sich ziehen? Soll
denn Bischof nnd Gemeinde hierin nichts zu bedeuten haben?

^ SH o rw. (Brief v. 2.) Heute, am V, Sonnstag nach

Ostern, hatten wir eine wahrhaft erhebende Feierlichkeit.

Der Hochw. Hr. Leonhard Haas feierte seine erste hl. Messe.

Böllerschüsse verkündeten nahe und ferne die schöne Feier,
und Triumphbögen, zur Ehre des .ewigen hohen Priesters

und des Hochw. Hrn. Primieianten, von den Pfarrangehö-

rigcn errichtet, zeigten, welche Freude nnd Theilnahme seine

Mitbürger hatten. Eine ziemliche Anzahl Priester aus

fast allen Gegenden des Kantons und eine sehr große Volks-

maße ans Nahe und Ferne hatte sich cingefunden, trotz des

sehr regnerischen Wetters und des bösen Weges. Die Prc-

digt hielt der Hochw. Hr. Johann Jost, Pfarrer" in Rain.
Er sprach in schöner Rede von der Würde und Bürde des

Priesters; ohne Zweifel hat die salbungsvolle Predigt auf
den Hockw. Hrn. Primieianten und die zahlreichen Zuhö-
rer einen tiefen und bleibenden Eindruck gemacht. Der
Primiciant selber hat an der höhern Lehranstalt in Luzern

treffliche Studien gemacht und ist zur V'orbcreituug auf den

wichtigen Pricstcrstand seit letzten Herbst im Priesterseminar
in St. Gallen gewesen; er gehört somit zu denjenigen,
welche, wie das „Taghlatt" von Luzern zur Zeit meldete,

„freiwillig" in ein „durch ultramontanen Geist", d. b.

durch Frömmigkeit und Wissenschaft ausgezeichnetes Scmi-
narium traten, und wcßwegen ihm, wie den andern, die

von edlen frommen Stiftern gegründeten Stipendien nicht

verabfolgt wurden, was ihm, wie den Andern stets zur
Ehre gereichen wird. Der Hochw. Hr. Primiciant hat nun
unter uns, seinen Mitbürgern, seinen einstweiligen Anfeilt-
halt als Vicar genommen, was Alle sehr freut.

^ °"'Von der Ncuß. Die Hochw. Priester sind von
ihren geistlichen Uebungen in ihre Wohnung heimgekehrt;

"alle unter großem Dank gcgizn die Hochw. Untres sziiritunlos
und die Ehrw. Väter Capnciner. Den Einen und den

Andern fühlen sich diejenigen, die die Exercitien machten

sehr.verpflichtet; ungemcine Mühen und Anstrengung ver-
bunden mit eben so großer Liebe, freundlicher Gesinnung
und Geschick verdienen gewiß Dank und Anerkennung von
Denjenigen, die so großen Nutzen und geistigen Genuß ans
den Uebungen schöpften. Der Geber aller guten Gaben

vergelte es allen reichlich!

^ " Zug. Das Polizeigcricht hat eine Kartcuschlägcrin
und 4 andere Personen wegen einfältiger Schatzgräbern,
die „aus dem protestantischen Kt. Zürich herübergebracht"

wurde, sehr milde mit bloßer Geldbuße bestraft. Mail
wollte (sagt die N. Zug.-Ztg.) sehr klug den Scandal,
bei dem über 30 Personen bctheiligt waren, möglichst

ignoriren. ^
>— " Aargau. Wie wir vernehmen, ist Hr. Domherr

Rohner bereits zum 5. Mal mit der llO-Ft'llllkciistrttsc wc-

gen Nicht-Verkündung einer undispcnsirten Mischehe belegt

worden. Hr. Pfarrer Weissenbach in Badcu hat der

gleichen Ursache wegen die erste Aufforderung und Hr.
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Pfarrer Meier in Rohrdorf ebenfalls die erste Anffordc-

rung zur Zahlung erhalten. Im Kt, Lnzern ließ sich Vater
Leu von Eber sol seiner Zeit auspfänden; würden
oic Hochw. Pfarrer im Aargau itzt nicht gut thun, das

Gleiche zu thun? Günstiger scheint es den Pastoren zu ge-

Heu. Nach der „Botschaft" sei „gegen die Ehe des reformir-
ten Jakob Hunziker mit der katholischen Gertrud Hitz von
Seite der reformirten Hcimath-Gcmeinde des Bräutigams
schon längst Einspruch erhoben, und die Verkündung
finde daher in der reformirten Heimath-Gemcinde des

Hunziker durchaus nicht statt, und könne gesetzlich vor
der Hand überhaupt nicht stattfinden. — Trotz dem, als

handelte es sich immerfort um eine ernste Verkündung,

muthet die Behörde dem Hrn. Pfarrer Rohncr Sonntag
um Sonntag zu, die Verkündung vorzunehmen, schickt

Sonntag um Sonntag einen Landjäger itt die Kirche, um
aufzupassen, und erpreßt Sonntag um Sonntag 50 Fr.
Buße, — schon zum fünften Male. — Die Verkündung
soll also einseitig nur auf katholischer Seite statt
finden, um, wie xs scheint, das Gewissen des Pfarrers zu
brechen,"

^ ^ Wie öffentliche Blätter berichten, soll Hr. Au-
gust in Keller, der Zeit Präsident des katholischen
Kirchcnrathes, dem „Freimaurerorden" in hohem Grade

„offiilirt" sein; das erklärt manches Unerklärliche im Knöpfli-
stecken-Reich.

^ Ist es wahr, daß ein katholischer Pfarrer aus

dem Capitel Mcllingen eine gemischte Ehe ohne Dispense
verkündet hat? Die Sache verdient genaue Untersuchung
und Bekanntmachung, damit das Aergerniß gehoben werde.

n (Brief,) Herr Domherr Rechner hat also schon

letzte Woche die'fünftc Buße von 50 Fr. bezahlen müs-

sen und auch Herr Pfarrer und Chorherr Weisscnbach in
Baden ist schon der gleichen Buße verfallen, Ungenirt
fahrt die schweizcrbötliche Politik fort und streicht mit wahr-
haft cynischcr Schamlosigkeit die erstraften Summen in die

Staatskasse ein, wie ungefähr vor 1,6 Jahren die Millio-
ncn des Klostcrgutcs. — Zu all' dem und dazu noch zu

manch' Anderem haben leider sog. Katholiken Anstoß

und Ordre, gegeben; doch daran ärgern wir uns nicht und

würden auch nicht erstaunen, wenn nächstens noch weiter

gehende Gewaltsacte von dieser Seite-ausgeheckt würden;
oder scheuch es nicht, gewisse Leute seien nur darum Ka-

tholikcn, um die katholische Kirche wirksamer befeinden und

wo möglich völlig beknechten zu können? — Aber wir
erstaunen über die Willfährigkeit derNeformirten. Wahr-
lieh, von ihnen hätte wenigstens das erwartet werden dür-

fen, daß sie in eine solche Maßreglung der katholischen
Geistlichkeit schon aus Ehrgefühl nicht eintreten würden,

geschweige dann erst ans dem christlichen Grundsatz:

Was Du nficht willst, da ß Andcfre dir thun, thue
den A n der n a uch nicht. Freilich wird den Ncformirten

wohl vordcmoustrirt worden sein, wie mau bei gemischten

Ehen katholische Kindererziehung a,b zwinge und wie das

schimpflich für sie sei, daß die katholischen Geistlichen jene

Ehen, wo die Kinder re^ormirt erzogen werden sollen
^

auch

nur zu verkünden sich weigern. Allein solche Vorwändc

sollten denn doch keinen Reformirten von Character und

Grundsatz überlisten; denn Ersteres ist zu vsseubare Ver-

läumdnng, als daß sie Glauben finden könnte und das

Zweite ist zu natürlich und consequent mit dem ganzen
katholischen Lehrbegriff verbunden, als daß ein Mesormir-
ter sich hätte vernünftigerweise daran stoßen sollen. —
Möchten es die reformirten Mitglieder unserer Regierung
einsehen, daß man sie auf Irrwege führen will, möchten

.sie jetzt, ehe der Zunder des Unwillens und der Entrüstung
den ganzen katholischen LandeLtheil in Gährnng versetzt,
sich von.jener Gewaltsmaßrcgcl vom 2. März zurückziehen,

zum wenigsten der weitern Anwendung jedes ungerechten
Zwanges sich entgeg nsetzen. Thun sie es nicht, so sollen

sie's auch nimmer wagen, uns Katholiken Tbleranz und
Liebe und eidgenössische Brüderlichkeit zu predigen. In gno
enim.juckions icktknnm, ts ipsum eoinlamiinL. Iloin. 1, 32.

>-< " Der „Schwcizerbote" verbreitet u. A. folgenden Bc-
richt: „Letzte Woche haben drei der katholischen Landeapitcl
getagt, die Regensberger außerordcntlichcrweife. Die Ta-
gcsfragc von der Ehcvertundigung kam überall zur Sprache.
Sie wurde mil großer Mäßigung besprochen. Die große

Mehrzahl unserer Geistlichen ist ebenso versöhnlich gestimmt,
wie ihr Bischof und vermeidet cbcnsogern jede confessionelle

Reibung und Spannung, wie die Regierung, Unter Um-

ständen ist darum eine Ausgleichung des Konflikts nicht

nur denkbar, sondern derselbe verliert ganz den ernsten Cha-
rakter." Hätte der „Schweizerbote" nicht schon zu oft un-
ter dem Lammsgesicht den Wolf verborgen, so würde diese

Sprache Beachtung verdienen.

Umschau im Ausland, Wir setzen heute unsere

Umschau in Italien fort: In Màna ist in religiöser Bc-

zichung ein sehr erfreuliches Leben bemerkbar, die kirchlichen

Anstalten sind in großer Blüthe, und die Differenzen zwi-

sehen geistlicher und weltlicher Macht erledigt.

Im Venetiittiischcii m d Lomlmrdischc!, Ruch ist seit dem

Abschluß des Concordats und der Kaiserreise eine schnelle

Wendung zum Bessern/ unverkennbar. Die Wunden ver-

warben, die der sittlichen und materiellen Wohlahrt ge-

schlagen wurden. Der Volksgcist hat sich gehoben, ist bc-

sonnencr, nüchterner geworden. Das kirchliche Leben ent-

faltet sich kräftig, katholische Associationen blühen auf, die

katholische Presse entwickelt grxßc Thätigkeit udd die höheren
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Klassen wenden sich ernsteren Studien zu. Das Volk ist

fleißig in seinen religiösen Uebungen, zeigt die größte Ehr-

furcht vor der Eucharistie der Kirche, bei der Liturgie und

der Aussetzung des Sanctissimums; es kümmert sich wenig

mehr um Politik, ist genugsam, thätig, heiter in Eutbch-

rung, halt viel ans heilsame Familienzucht und ist voll

sittlichen Ehrgefühls. Die kaiserliche Regierung fördert eis-

rig das kirchliche Leben und Streben und steht in gutem

Einverständniß mit den Bischöfen des Landes, die sorgfäl-

tig darüber wachen, daß das Gift einer falschen Aufklärung

vor ihren Herden fern gehalten bleibe.

Traurig sieht es dagegen in Zcrdininl aus. — Wohl

ist der Clcrus des Königreiches musterhaft, und das Volk

trotz aller Bemühungen einer großen und mächtigen Partei

ihm Gleichgültigkeit gegen dus Höchste im Leben einzuflößen,

in seiner großen Mehrheit noch nicht corumpirt; wohl zeigte

auch der König in der letzten Zeit einen Willen das ge-

trübte Verhältniß zwischen ihm und dein hl. Stuhl beseiti-

gen und eine Aussöhnung anzubahnen, allein die Partei
des Pscndolibcralismus und der sreimaurerischcn Aufklärung
hält die Hügel der Regierung in der Hand und fährt un-
ausgesetzt"fort, die Kirche, welche ein pädagogischer Qrga-
nismus mit Macht und Recht über die Menschen sein will
und sein muß, zu verfolgen und ihre Diener zu chicani-
reu, um so Land und Volk auf der abschüssigen Bahn des
Verderbens fortzurollen. 7.bohl hat die katholische und con-
scrvative Partei ber den letzten Neuwahlen zu den Kammern
bedeutend an Kräften gewonnen, allein sie bleibt dennoch
in der Minorität, weil das Ministerium sich gegen sie mit
der äußersten Linken verband, und auf höchst willkührliche
und ungerechte Weise mache ihn: mißfällige Wahl annullirte.
Somit ist dort zu einer Umkehr auf bessere Wege im Au-
genblick noch wenig Aussicht vorhanden, im Gegentheil
sind von Seite der Machthaber, die die Freiheit ausschließ-

lich nur für sich in Anspruch nehmen, neue Gewaltmaß-
regeln gegen dip Kirche untp ihre Anstalten zu befürchten.

Daß unter diesep Verhältnissen auch die sittlichen und so-

eialen Zustände sich verschlimmern, läßt sich leicht begreifen.

Möchte doch König Victor Emmanuel endlich einmal es

einsehen, daß die Revolutionäre so lange mit den Königen
spielen, bis ihnen nicht nur die Krone, sondern auch das

Haupt zu den Füßen liegt!
In Zpailüu sind zur Zeit Dinge im Werden, welche

das vorlaute Urtheil so mancher beschämen dürfte, die ans

Anlaß der Vorkommnisse der letzten Jahre über die intellec-
tuelle und sittliche Kraft des spanischen Volkes den Stab
brachen. Man zeigt Rene über das Geschehene und offen-
bart guten Willen, der katholischen Kirche für die vielen

in den Jahren 1854 und 1855 ihr abermals zugefügten
Unbilden gerecht zn werden. Das Concordat von 1852
ist wieder in Kraft getreten, die Aussöhnung ^mit dem so

tief gekränkten hl. Vater vollzogen und in Folge dessen

wurden viele verwaiste Bischofssitze besetzt. Aber noch ist
vieles gut zu machen, die Kirche für sehr bedeutende Ver-
lurste zu entschädigen,-und manches Element freigeisterischcr

Aufklärung, das das heilige Erbe^eines katholischen Voltes
zernagt, zu beseitigen. Bei dem Sinn der Königin und
ihrer hohen Pietät gegen den Papst und dem Geiste des

jetzigen Cabinets ist indeß zu hoffen, daß die geschlagene

Kirche Spaniens sich bald wieder erfreulich heben und die

gelockerten moralischen Zustände sich bessern werden. Das
Volk, dessen Bildung, Anschauungen und Geschichte inner-
halb des Katholicismus wurzeln, sehnt sieh nach einer ächt
conservativen katholischen Politik, und wünscht, daß seinen
Sympathien für die Kirche Rechnung getragen werde.

Portugal hat mit dem hl. Stuhle betreffs des königlichen
Patronats über den Orient seit langer Zeit zum großen
Nachtheile der Kirche schwebenden Verhandlungen zu einer
glücklichen Lösung geführt, und sein edler König, Don Pic-
dro V., der wahrend der letzten schweren Heimsuchung sei-

ucr Hauptstadt Lissabon den größten christlichen Hcldcnmuth
bewies, und mit dem rastlos thätigen heroischen katholischen
Clerüs aushielt, als in den meisten Schichen der Bevölke-

rung das Pflichtgefühl völlig erstarb, läßt sich das gute Ein-
Verständniß mit Rom und das wahre Wohl seiner Unter-
thauen in Portugal und in den Kolonien sehr angelegen
sein. Es ist das von größter Bedeutung, den in den Kam-
mcrn sitzen viele erbitterte Feinde der Kirche, die großes
Gelüste nach dem Kirchengutc haben und ans Herabivürdi-
gung und Knechtung der Kirche hinarbeiten. Es sind die

sogenannten Progressiste,!, deren Losung Fortschritt ist,
nnd mit Rom zwiespältige Légitimiste,!, denen die Verküm-
mcrung der Kirche in den Kolonien hauptsächlich zugeschrie-
bcn werden muß.

In Fraukrcich wirkt die Kirche neben dem Abgrund der
Revolution, der lange noch nicht geschlossen ist, Zeichen
und Wunder in der Kräftigung der katholischen Uebcrzeu-
gung mit ihrer Autoritätslehre, und des katholischen Lebens,
und iu der Zurückführnng ihrer Kinder aus der Knecht-
schaft der Welt zur gesegneten Freiheit der Kinder Gottes;
ein ausgezeichneter Episcopat und ein höchst würdiger und
wisseiischäfUch gebildeter Clerus, und die Thätigkeit christ-
licycr Barmherzigkeit, wie sie von unzähligen Vereinen und
weitverbreiteten Orden geübt wird, bringen' dieses zu Stande.
Der Wille der Regierung ist, daß das Princip der Cultus-
frciheit aufrichtig angewandt werde, ohne zu vergessen, daß
die katholische Religion, die der großen Mehrheit der Frau-
zosen ist. Und wirklich ist die" Kirche sehr geachtet, und
frei, obgleich noch manche ihr feindselige Gesetze ans srü-
hcrer Zeit bestehen. Die Provincial-Concilicn versammeln
sich ohne Hinderniß und die Bischöfe genießen in voller
Freiheit die Ausübung ihres hl. Dienstes. Sie schließen
sich darum immer enger an Rom an, und entsagen immer
mehr aller Anhänglichkeit an die s. g. gallicanischen Frei-
heiten. Die religiösen Genosscnschaftcn gedeihen vortrefflich,
die katholische Presse ist sehr rührig, und die gelehrtesten
und edelsten Männer kämpfen für die höchsten Güter. Ans
dem Lande nnd in den kleineren Städten ist auch das Volk
dem Glauben der Väter nnd den Vorschriften der Kirche so

ziemlich treu geblieben und eifrig in der Verehrung der

Mutter Gottes. Anders aber schaut es freilich in den gro-
ßen Städten aus. Hier schreitet neben dciy Geist des Glau-
bens und der Gottesfurcht keck der Geist des Unglaubens
und der Gottlosigkeit einher, und conccntriren sich alle jcizc
Elemente, welche, auf Zerstörung der Religion und Kirche
auf Untergrabung der Sittlichkeit, des christlichen Fami-
lienlebens und der politischen nnd socialen Ordnung direct
oder indirect abzielen. Behagliches Gennßlebcn und schneller

Reichthum auf dem Wege der speculation erworben, ist
der Mehrheit höchstes Ziel, die lustig auf dem breiten

Strom des Liberalismus dahinscgelt, bis wieder ein furcht-
barer Donnerschlag, wie das letzte Attentat, aus kurze Zeit
die blinde Zuverficht erschüttert, mit der sie in die Zukunft
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blickte, während dämonische Geister, die nicht auf halbem
Wege stehen bleiben, die letzten Gruudsäulcü der Gesell-
schast niederzureißen bemüht sind. (Fortsetzung folgt.)

Empfangs- und DaitklMigeii.

Für das schweizerische Capucincr-Kloster in
Nord-Amerika.

Aus dem Kt. Freiburg Fr. 25. —

Für die st aatsbe schädigten katholischen Pfarrer
des Aargaus.

„Lieber Geben als Nehmen" Fr. 10. —
Von einem Geistlichen der Stadt Solothurn „ 5. —
Unbekannt 2. —
Von einer Dienstmagd ein Schärflein - - „ ^50
„Selig die Verfolgung leiden" „ 5. —
Von einem Geistlichen „ 2. 50
Von P. I. A. ans dem Bisthnm Chnr „ 5. —

Summa Fr. 30. —

Schmchmj'cher Pius-Verein.

Mîî" Da das Central-Comite sich in der Woche

vor hl. Pfingsten versammeln wird, so sind allfällige Vor- -

schläge der Tit. Ortsvercine bis zum 15. d. dem Vorstand
einzureichen.

Personal-Chronik, -p Todesfälle, sst. Gallen) Nach langem
Körperleiden ist am 22. d. der katholische Ortspfarrer von Stein,
Herr Äami'nerer Joh. Krapf, in's bessere Jenseits verschieden. —
Won den zwei bisher noch beim Leben verbliebenen pcnsionirten greisen
Stiftsdamen des vormaligen adelichen Damcnstiftcs Schanis ist
am 20. v. M. in Konstanz Freifrau von Eiizberg zu Mühlheim ge-
starben. — sAargau.j Den l. Mai starb in Folge eines Lungen-
schlages Hochw. Hr. Anton Knapp, Pfarrer in Mumps, Li> Jahre
alt. — s lin te rwn l d cn) In Wo lfen sch i eßen starb Josepha
Deschwanden, eine der Gründerinnen der Anstalt zur Erziehung
und Versorgung armer Töchterlein in Wolfenschießen, im à Jahre
ihres Lebens. Der Adel ihrer Seele strahlte aus dem schönen, immer
heitern Agesicht. Sie tra.t vor Sh/z Jahren in die im Verein mit ihrer
Schwester sel. und ihren Brüdern gegründete Anstalt als Vorsteherin
ein. Fast ohne Opfer der Gemeinde Wolfenschicßen wurde ein geräu-
miges Haus erstellt, die Anstalt fondirt und l2 Kinder unentgcldlich
gekleidet, verpflegt, unterrichtet und in den häuslichen Geschäften her-
angebildet. Die Gemeinde Wolfenscbießen liefert einzig das Brennholz
umsonst. Die Gruüdidice dieser Anstalt ist eine familiäre Erziehung.
Gewiß kann auch nur auf diesem Wege das junge Leben schön und
vielseitig entfaltet werden. Größere Anstalten können das niemals leisten.

Müde Vergabung. Franz Jmbvden, Sotn, Lukas, von St. Niklaus,
ließ soeben einen Act aufnehmen, kraft dessen er l000 Fr. zu Gunsten
hiesiger Volksschule, noch bei Lebzeiten, verschenkt. Durch diese milde
Gabe ist unsere Gemeinde in den Stand gesetzt, eine getrennte Knaben-
und Mädchenschule zu erstellen, und so der Erziehung und Bildung
der Jugend einen merklichen Vorschub zu leisten.

Im Verlage der Unterzeichneten ist soeben erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Marienkrone.
Perlen und Blüthen ans dem deutschen Dichtergarten

zum

Preise der unbefleckten Himmelskönigin.
Gesammelt und herausgegeben

von

Hartmann non Mdegg.
Preis elegant broschirt Fr. 1 ; bei Abnahme von Parthien wird auf 12 Exemplare ein Freiexemplar gestattet.

Wie auf der einen Seite durch die Noth und das Elend der abgelaufenen Jahre die kindliche Verehrung der allerseligsten

Jungfrau Maria mehr und mehr wieder in's Leben und Volk eingeführt worden, — so ist auch ans der andern Seite daS

lebhafte Streben erwacht, diesem allgemeinen Zuge einen allgemeinen und bleibenden Ausdruck zu geben durch Schrift und
Presse. — So sind in letzter Zeit einige, aber wenige Schriften dieses Inhaltes erschienen: an diese reiht sich bescheiden
das vorliegende Büchlein „Maricnkrone", welches in drei Abtheilungen: I. „Maria wandelt im Erdenthal", II. „Maria ver-
klärt im Hinnnelssaal", III. „Maria verehrt allüberall" — eine Sammlung der schönsten Gedichte und Lieder über
die seligste Jungfrau enthält. Wir finden da die schönsten Gedichte eines Clemens Brentano, Guido Görrcs, Hahn-Hahn
(Gräfin Ida), 0. Gall Morel, Tangermann, Novalis, Zingerle w. w., welche zum einfachen, sinnigen Kranze gewunden
das Bild Mariens umgeben und verherrlichen und den Zweck haben — wie das Vorwort sagt — das alte Wort zu be?

währen: „Siehe von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter" und daher als das.Schönste ans dem Schönen

gesammelt wurden und hier dem katholischen Volke zu frommer Erbauung und stiller Freude dargeboten werden. Jedenfalls
verdient das Büchlein eine nähere Einsicht und Prüfung und darf bestens empfohlen werden; — vorzüglich geeignet erschein!
es für Frauen und Jungfrauen, sowie überhaupt für die gebildeten Stände, ohne übrigens die arme Magd auszuschließen,
weil Alles verständlich für Alle. Das Büchlein eignet sich vorzüglich zu Festgeschenken und freundlicher Mitgabe in's Leben

und insbesondere dürfte dasselbe besonders, auch für die gegenwärtige Zeit und die Feier des
Marienmonats Mai sehr zu empfehlen sein und würde mit Freude und Trost gebraucht werden.
Der Preis des XIV n. ItiO Seiten haltenden BucheS ist sehr niedrig und empfiehlt dasselbe zu allgemeiner Verbreitung
bestens. — In Summa : die „Maricnkrone" darf bestens empfohlen und einer allseitigen Verbreitung' entgegengesehen werden.

Solothurn, im Mai 1858. >
Schercr'sche Buchhandlung in Solothurn.

Verlag der Scherer'sche» Buckhandlung tn Solothurn. Druck von V. Schwen dimann in Solothurn.


	

